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1. Abschnitt — Straftaten

gegen Leben und Gesundheit des Menschen §  112

1. Die Feststellung des K ausalzusam m enhangs zwischen dem V erhal
ten eines Menschen und dem  eingetretenen Tod eines anderen be

reitet bei vorsätzlichen Tötungen im allgem einen keine Schwierigkeiten, 
sow eit der Tod durch ein aktives Tun verursacht worden ist. Bei der vor
sätzlichen Tötung durch U nterlassung schiebt sich zwiscnen U ntätigbleiben 
und Erfolg noch ein kausalverknüpfendes M om ent: die spezielle Erfolgs
abw endungspflicht rechtlich begründeter A rt. Diese besonderen Pflichten 
sind auf bestim m te Personenkreise und Einzelpersonen beschränkt (vgl. 
§ 9 ) .

Die Tötung m uß vorsätzlich verschuldet sein, d. h., der Mord besteht in 
der bew ußten Entscheidung zur Tötung e in es^n d e ren  Menschen.

2. Abs. 2 gibt einen H inweis zur Differenzierung der Strafe bei M ord
verbrechen, indem  er die Fälle exakt herausarbeitet, die das sozia

listische Gemeinschaftsleben in  besonders hohem Maße gefährden und  die 
deshalb den schärfsten S trafzw ang notw endig machen können.

Die M erkm ale des Abs. 2 lassen sich nach den über den Mord hinaus 
verletzten O bjekten, der A rt und Weise der Begehung (objektive Seite), 
den M otiven und Zwecken (subjektive Seite) der T at und den Besonder
heiten des Täters kennzeichnen.

3. Ziff. 1 en th ä lt eine Beschreibung der gleichzeitig m it dem A ngriff 
auf das Leben verletzten  O bjekte: der Mord als Verbrechen gegen

die Souveränität der DDR, den Frieden, die Menschlichkeit und Menschen
rechte, als Kriegsverbrechen und aus Feindschaft gegen die DDR. Das
S trafrecht der DDR übt in derartigen Fällen völkerrechtliche Funktionen 
im Dienste des Friedens und der M enschlichkeit aus. Die unnachsichtige 
harte  Bestrafung von Tötungshandlungen im Zusam m enhang m it der V er
letzung der §§ 85 ff., 93, 96 ff. ist Voraussetzung und G arantie fü r eine ge
sicherte Friedensordnung in der W elt und fü r die S tärkung  des G lau
bens an die U nan tastbarke it der Existenz, der W ürde und der Rechte 
des Menschen. Die Verletzung des § 112 Abs. 2 Ziff. 1 s teh t in Tateinheit 
(vgl. §63) m it den §§ 85 ff., 93, 96 ff.

4. Ein M ord m it gemeingefährlichen Mitteln und Methoden erfolgt 
dann, w enn sich die W irkung dieser M ittel und M ethoden im allge

m einen der Berechnung und Beherrschung des Täters entzieht. Das liegt 
z. B. vor bei der H erbeiführung von Bränden, Explosionen, Schiffsunter
gängen, Überschwemmungen, der V ergiftung von N ahrungsm itteln  usw.

Ih re  G efährlichkeit entspring t nicht dem V erhältnis T äter — Opfer, 
sondern der m it dem Mord einhergehenden G efahr fü r das Leben ande
re r Menschen. Der Vorsatz m uß sich sowohl auf die Tötung selbst als 
auch die besonderen T atbestandsm erkm ale gem. Ziff. 2 beziehen. T atein
heit ist m it den Bestimmungen* des 7. Kap. möglich. Ziff. 2 en thä lt w eiter 
eine besondere Ausgestaltung des Vorsatzes hinsichtlich des Zieles der 
T at (um Furcht und Schrecken un ter der Bevölkerung auszulösen). Ein 
solches Verbrechen ist eng verw andt m it den nach Abs. 2 Ziff. 1 zu ver
folgenden Tötungshandlungen.


